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nicht darauf berufen, wenn der Sachverständige auf 
diese Angriffe in adäquater Weise reagiert habe. 

Grundsärzlich trifft es zu, daß ein Ablehnungsge­
such nicht begründet ist, wenn der Sachverständige 
lediglich auf heftige Angriffe einer Partei scharf rea­
giert, da sonst der Ablehnungsgrund von der Partei 
selbst provoziert werden könnte (vgl. OLG Düssel­
dorf in Betriebsberater 1975, 627; Zöller, Rdz. 9 zu 
§ 406 ZPO). ach sorgfältiger Prüfung der Texte des 
Schriftsatzes der Antragstellerin vom 5.7.1995 einer­
seits und der Stellungnahme des Sachverständigen 
vom 1.8.1995 andererseits kommt der Senat jedoch 
zu dem Ergebnis, daß der Sachverständige sowohl in 
der Wortwahl als auch mit dem Ausmaß der persön­
lichen Abwertung der Prozeßbevollmächtigren die 
Grenze einer adäquaten und versrehbaren Reaktion 
auf die Angriffe im Schriftsatz der Antragstellerver­
treterin vom 5.7.1995 überschritten hat. 

Zwar hat die Prozeßbevollmächtigre der Antrag­
stellerin in dem genannten Schriftsatz wiederholt 
dem Sachverständigen jegliche Qualifikation abge­
sprochen und har aus ihrer Sicht an dem Gutachten 
zahlreiche „Fehler 1. Grades" festgestellt, die eine 

achbesserung ausschlössen, jedoch wurden die je­
weiligen Fehler des Gutachtens oder Mängel des 
Sachverständigen jeweils sachlich begründet, ohne 
daß in der Form oder Wortwahl ein herabsetzender 
persönlich verletzender Angriff auf die Person des 
Sachverständigen erfolge wäre. Wie bereits oben aus­
geführt, trifft dies hingegen auf die konkret benann­
ten Textstellen in der Stellungnahme des Sachverstän­
digen vom 1.8.1995 zu, weshalb nicht davon gespro­
chen werden kann, der Sachverständige habe nur 
verständlicherweise auf die heftigen Angriffe der Par­
tei bzw. der Prozeßbevollmächrigren reagiert. 

Im Ergebnis geht deshalb auch der Senat davon 
aus, daß vom Standpunkt der Antragstellerin aus die 
vom Sachverständigen gewählten Formulierungen die 
Befürchtung erwecken können, der Sachverständige 
stehe nun der Sache nicht mehr unparteiisch gegen­
über. Sicherlich handelt es sich angesichts der Schärfe 
der Angriffe im Schriftsatz vom 05.07.1995 um einen 
Grenzfall, jedoch ist in Zweifelsfällen dem Ableh­
nungsgesuch stattzugeben und nicht auf eine Zurück­
weisung zu entscheiden (vgl. BayObLGZ 74, 131; 
Zöller, Rdz. 10 zu§ 42 ZPO). Das Ablehnungsver­
fahren dient der Sicherung der Unparteilichkeit in der 
Rechtsprechung und soll im einzelnen Verfahren die 

eutralität und Distanz des Richters (oder wie hier 
des Sachverständigen) gegen über den Parteien als Vor­
aussetzung für ein faires Verfahren gewährleisten (vgl. 
BVerfG 21, S. 146; Zöller, Rdz. 1 vor§ 41 ZPO). 

Das Ablehnungsgesuch der Antragstellerin war 
somit für begründet zu erklären. Obwohl sich diese 
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Entscheidung allein auf die Stellungnahme des Sach­
verständigen vom 1.8.1995 beziehrund nicht auf das 
Gutachten selbst, kann das Primärziel des Gutach­
tenauftrags im Beschluß vom 6.6.1994 nicht mehr 
weiterverfolgt werden, das im 2. Absatz des Beschlus­
ses deklariert wurde (der Sachverständige wird aufge­
fordert, nach Möglichkeit mit den Eltern eine von 
ihnen beiden akzeptierte Lösung zu erarbeiten). 

Mitgeteilt von RAin Jurra Barding, München 

Alexandra Goy 
Zwn 101. Geburtstag von Elisabeth 
Seibert - einer Mutter des Grundgesetzes 

Dem Parlamentarischen Rat gehörten 61 Männer 
und vier Frauen an. Eine davon war die Kasseler 
Rechtsanwältin und otarin Dr. Elisabeth Seibert, 
die 1948 in dieses Gremium gewählt wurde, das nach 
dem Krieg die gesetzlichen Grundlagen für ein neues, 
demokratisches taatswesen schaffen sollte. AJs eine 
seit ihrer Jugend engagierte Sozialdemokratin stellte 
sie ihre Mitarbeit unter folgendes Motto: ,,Die Idee 
des Rechtsstaates muß in dem neuen Grundgesetz 
Ausdruck finden. Im Grundrecht ist ein politisches 
Bekenntnis zur Friedensidee festzulegen."' Demo­
kratie und die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern gehörten für sie immer unabdingbar zu­
sammen, und ihr ganzes Leben setzte sie sich für die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung ein. Die drei 
anderen Frauen waren Frieda adig, Helene Wessel 
und Helene Weber. 

Auf Veranlassung von Elisabeth Seibert brachte 
die SPD den Satz 2 des Artikel 3 des Grundgesetzes 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt" in den 
Grundsatzausschuß des Parlamentarischen Rates ein. 
Dort lag mit Art. 19 Abs. 2 lediglich ein dem Artikel 
109 der Weimarer Verfassung entsprechender Vor­
schlag vor: ,,Männer und Frauen haben dieselben 
staatsbürgerlichen Rechte". Abs. 3 des Art. 19 lautete: 
,,Niemand darf wegen seines Geschlechts ... bevor­
rechtigt oder benachteiligt werden." 

U. a. mit der Begründung, daß die Folgen einer 
gesetzlichen Regelung entsprechend Art. 3 Abs. 2 
Grundgesetz unabsehbar und daß bei Inkrafmeren 
dieser Vorschrift das Bürgerliche Gesetzbuch verfas­
sungswidrig sei, wurde der Gesetzesvorschlag der 
SPD mir den Stimmen der CDU und FDP und 
gegen die Stimmen der Kommunisten zunächst im 
Grundsarzausschuß und später in der ersten Sitzung 
im Hauprausschuß des Parlamentarischen Rares ab­
gelehnt. 

Zitat aus der „Neuen Zeirung" vom 25. 09. 1948. 
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